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welch erhabeneren Lebensinhalt könnte CI Geschöpf
aben, qals ott unterzugehen und VO ıhm Sanz
SCINEN Dienst SC werden! Steigt christliche
|emut Iso uch hıs 1eiste Karfreitagsschmach hınab

bedeutet das nıcht dauernden Verzicht qut alle
kKhre un Größe, sondern LU Durchgang
ungeahnter (Größe ST hre bel ott und ZUTL Mitarbeıt

dem Ehrentempel des Höchsten, Gottes So
christliiche Demut nıcht unwürdiger Erniedrigung, SOIl-

dern, WIEC Christus gekennzeichnet hat ZAAER KFrhöhung
(Lk 11) Die heute vielverbreıtete Auffassung ber
die den kleinen Menschen AUS dem Gottesverband los-
Löst, ıhn aut sıch selbst stellt un iıhn vergötlert, S1C ist
C die ıh verkleıinert.

Kür die Praxıs dürfte sıch als notwendie E}
daß uUu1lSs mehr qals VOL einseılıgen Darstellungen der
Jemut hüten, ihre Forderungen nıcht übertreiben, S1C

STEeis Zusammenhang mıt den anderen J1ugenden,
Klugheıt un Hochgesimntheit bringen, neben ihr uch
das Au{fstrebende, Würdebewußte ördern anderseits
aher wıeder unahblässıg 1Inn Tür Demut wecken, enn die
Selbstüberhebung bleibt CI einmal uUunNnser aller Erhbübel
\nfang aller Süunde un das srohe emmn1s jeglichen
geistliıchen Fortschrittes
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Der technische Name 1Ur das Urteil 1m Prozeß

ist Sententia. Sententia bedeutet im klassischen Latein
die Überzeugung eines Menschen ach bestem Wissen
un (1ew1ssen un ann 1m Anschluß daran den Aus-
spruch des Rıichters 1n einem Prozesse, pronuntlare SCIM-
entiam ist der klassische é}13 druck LÜr dıe Tätigkeit des
Fuchters, der das Urteil

1868 gıbt die Legaldefinition des Urteils, der
sententla: Gesetzmäßiger Ausspruch des Richters,
durch eine strıttige Rechtssache, die ihm VOoO  en den strel-
tenden Parteien vorgelegt un VOL Gericht durchgeführtworden ISE: beendet. Das Urteil ist Iso eine Prozel-
handlung des Kichters, 1m Unterschiede VO  > den Prozeß-
handlungen der Parteien un anderer Prozeßpersonen(Promotor, Defensor). Verschieden VO Urteile sind
die anderen Aussprüche des Richters im Prozesse, welche
nicht ın der Form des Urteils ergehen, Dekrete, Be-
schlüsse (c 1868 2) Dr das Dekret der Zulassung,

einesAbweısung der age; das Dekret der Bestellun
ekretSachverständigen, der publicatio PFOCCESSUS, das

des Ponens, durch welches der Prozeß als erledigt der
beendet erklärt wird infolge Vergleich der Parteien.

Diese decreta sind decreta iudicialia im Gegensatze
Z den Verwaltungsdekreten der Bischöfe un der Kar-
dinalskongregationen. Die decreta i1udiclalıa sınd gröhten-teıls prozeßleitender Natur. egen diese Dekrete des
Kichters gibt keine Appellation 1m technıschen Sinne
(c 1880 Il. Selbstverständlich ber ist, WwW1e jedekiırchliche Qtscheidung, eın allgemeınes, eine Frist

dennıicht gebundenes Beschwerderecht (RekursH! Stuhl egeben. Eine drıtte Art VO Aussprüchendes Richters, die ebenfalls nNnıC. 1n der Form des Urteils
ergehen, sind die Verfügungen (1ussa 1U diC1S), AnNn-
ordnungen des Riıchters im Prozeßbetriebe, est-
seizung eines Termins, Ladung elines Zeugen.

Die regelmäßige un: ordentliche Art: eine strıttige
Kechtssache, die ZUr. Fntscheidung den Rıichter g_
bracht worden ist, beenden, ist das Urteil; enn die
Instruktion des Prozesses, SOWI1e die gesamte Bewelıls-
erhebung dient ja doch NUr dem Zwecke, daß der Rıchter
sıch ber die Kechtssache, un welche sıch die Parteı:en
streiten, ein Urteil bıldet.

Wenn aber dıe Beweiserhebung och nıcht abge-
schlossen ist der besser esagt, : wenn das Urteil och
nicht gefällt ist, ann eine strittige Rechtssache., die VOor
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den Richter gebracht worden iist,; uch och qauf andere
Weise gesetzmäßhlg beendet werden.

a) Durch Vergleich (ec 19025 Y
b) durch Schiedsgericht (CC 19929I
Es ist der Wunsch der Kirche, daß die Gläubigen

miteinander möglichst weni1g Prozesse führen, weil mıt
den Prozessen 1n der ege Unirieden un Zerwürfnisse
verbunden Sind. Daher hat der eine Anzahl Nor-
INCIL, welche angeben, auf welche W eise Prozesse VOCI-
mıeden werden sollen. Die Überschrift des titulus 18,
sect10 II des Buches lautet: De modis evitandı iudi-
ce1um contentiosum. Selbstverständlich handelt sich
ler 1Ur Zivilprozesse, deren Streitgegenstand das
bonum prıivatum betrifft; enn Strafprozesse der Zivil-
€, welche das bonum publicum betreffen, hängen
cht VO Waiıllen des Einzelnen ab Der führt
ZweIl Arten d. w1e€e Zivilprozesse, deren Gegenstand das
bonum prıyvatum 1st, vermileden werden können, nämlich

durch Vergleich (cc 1925 unaAr durch Schiedsgericht (cc 1929 ff.)
Wenn 18888  s ber die Gläubigen den Wunsch der

Kırche mıßachten un trotzdem einen Prozeß eım Ge-
edemrichte iühren, annn ein solcher Prozeß 1n

Stadium, bevor och der Richter das Urteil gefäl hat,
durch Ver leich der Schiedsgericht beendet werden.
Hıer sınd 1} ZwWwel CHuHe Arten der eendigung des Pro-
2655658 angegeben durch Urteil einenEine dritte Möglichkeit, aqaußer
Prozeß beenden, biıetet der sogenannte Schiedseid
(1ıuramentum decisorium 1834 ff.) Selbstverständlich
ist der Schiedseid uch 1Ur möglich 1n Zivilprozessen,
velche das bonum privatum betreffen. Sowohl die
principalis (der Klageantrag) als uch die incıdens
(Zwischenstreit) annn durch Schiedseid: beendet werden.
Ihe HForm der eendigung ist WI1e eım Vergleiche e1in
Dekret des Ponens. Die ordentliche un regelmäßı Be-

rteilend ung eines Prozesses ist un bleibt aber das
des glichters.: Es sel“ noch esonders betont, daß Ehe-
nıchtigkeitsprozesse weder durch Vergleich, och durch
Schiedsrichter, och durch Schiedseid beendet werden
zönnen.

Die reıl Möglichkeiten, qußer durch Urteil den Pro-
zeß beenden (Ver leich, Schiedsrichter, Schiedseid),
otehen insotfern dem rteil gleich, als S1e uch die strıtlige
Rechtssache ZUT Entscheidung brıngen, nıcht bloß be-
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enden. Man kann also CINECIN Krsatz des Urteils
sprechen.

(1anz anders aber lıegt die Sache bel der perempti0
instantlıae (CC 1756 0.), bel der renuntiatıo instanlıae
(cC 1740 U: bel der contumacıa des Klägers (c 185()
Q 3) Wenn nämlich dıie Parteien innerhalhb der geselz-
lichen T1S ach Kınleitung des Prozesses schuldhaft
keinerlei Prozeßhandlungen seizen der der KIäA-
SCE qaufi dıe Fortsetzung des Prozesses verzıchtet (C
der der Kläger VO KRıchter 1ür cContumax erklärt
worden ıst (C 18500 3) wI1rd der Prozeß be-
endet nıcht iortgesetzt sondern eingesteillt abel
her dıe strıtlıge Rechtssache wiırd n1ıC. entschleden
Die diesbezüglichen Dekrete des Ponens haben daheı
keineswegs die Bedeutung Urteils.

In der Legaldefiniıtion der Sententia (C 1868
lıegen Tolgende Momente

a) das Urteil InUu „gesetzmäßhilg SC{ h das ÜT
teil mu VO  — dem durch das Gesetz estimmten Rıchteır
geTällt SC  9

das Urteil muß SEWONNEN SCIN AUuSs solchen
Beweiserhebung, WIC SYAe durch das Gesetz vorgeschrIie-
ben ist;

das Urteil mu die VO Gesetz vorgeschriebene
Form auizeıgen.

Die durch das Urteil entschıedene Streitsache muß
„gerichtlich NO Gericht verhandelt worden SCHI;
nıC eiwa Verwaltungswege VO Verwaltungsbeamten
(Gegensatz zwıschen gerichtlich un administrativ)

Was die iIRNEI'C Natur des richterlichen Urteils he-

KRıchters dar,
trıfit stellt dasselbe zunächst CIHE Denkoperation des

ECINEnämlıch Syllogismus; -
Schlußfolgerung AaUs Prämissen: Obersatz un Untersatz.
Der Obersatz enthält die quaestio 9 der Untersatz die
quaest1i0 Gc der klagt qaut Nichtigkeit SCINCI
Ihe mıt der B, weıl be1l der kırchlichen Irauung dıe
Unauflöslichkeit der Ehe durch posıtlıven illens-
akt ausdrücklich ausgeschlossen.. habe Der Obersatz
autet ler Wer hel der Schließung der Ehe C1INe wesent-
liche Kigenschaft ausdrücklich ausschließt, geht dıe Ehe
nıchtig CIMn (C 1086 enn Wer Vertrag will,
muß uch die wesentlichen, konstitutiven Momente diıeses
Vertrages wollen. Der Untersatz lautet: Die Beweisaut-
nahme hat AaUS Zeugenaussagen, Briefen USW. ergeben,
daß der Wahrheit. die Unauflöslichkeit ausgescChlos-
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<en hat. Die Schlußfolgerung muß Iso auten: Demnach
ist die Khe AA niıchtıg amı ıst ber die innere Natur
des richterlichen Urteiles nıcht erschöpit. Der Richter
spricht diesen Syllogısmus nıcht als Privatmann AaUS, SOI-

ern als Organ der Obrigkeıt publica auctoriıtate,
spricht mıf selInem Syllogismus uch AUS, daß dıe VOIN

der Rechtsordnung diesen Syllogısmus geknüpiten
Folgen eintreten. In diesem Siıinne annn 11911l das ıchter-
liıche Urteil qls einen Ausspruch der Rechtsfolgen be-
zeichnen. Deswegen ist ber das richterliche Urteil keine
lex speclalıs, wıe Roberti meınt (De Processibus
] 443; pas 169), der Rıichter ist zeın Gesetzgeber, SOTNl-

ern Interpret und Anwender des abstrakten, für
unbestimm W1e€e viele Fälle gegebenen Gesetzes qau{i einen
zonkreten Einzelfall, der Richter verkündet: dıe
Lhe AB sSEe1 nichtig Ausschlusses der Unauflös-
ichkeıt Dieses seın Urteil enthält ':aber uch zugleich,
daß den Parteıen, WEeNN Zzwel gleichlautende Nichtigkeits-
urtelle vorliegen und der Detfensor der Berufungsinstanz
nıcht weıter appelliert, ach Ablauf VON zehn agen, g'}-
echnet OIM JLage der Zustellung des Urteiles das
Recht zustehe, eine C6 Ehe einzugehen (c

Die Haupteinteilung der Urteile des kanonischen
Prozesses, welche uch VO ( 1868 angegeben wird,
ist cdie In Zwischenurteile SOM Endurteile (sententiae
interlocutor1ae unr sententiae definitivae). Der Unter-
schled dieser beiden Urteile beruht qut dem Unterschied
der inc1ıdens un der Causa principalıs. Im End-
urteil wırd ber den Klageantrag ıIn der betreffenden
nstanz definıtiv entschieden. Im Zwischenurteil WILE  d
entschieden ber einen Zwischenstreıit, sSe1 zwıischen
den Parteıen untereinander, em Gerichte gegenüber
der einem Dritten gegenüber, hne daß ber den Klage-
antrag entschieden WIrd. Der Zwischenstreit (causa
incidens) rollte eine Frage alld. welche den Richter zwıngt
Z einer Entscheidung über dieselbe, damıt der Prozeß
iortgesetzt un nde geführt werden ann C©
Der Zwischenstreıt muß Iso mıt der principalıs
CNS zusammenhängen. Beispiele TÜr Zwischenurteinle: Die
Vorlegung einer Urkunde, welche ım Besıtz der Parteı
der eines Dritten ist, wırd gefordert, ber verweigert
(c 1824 1) die Echtheit einer Urkunde wıird bestrıtten;
eın euge behauptet, Z Zeugenaussage nıcht verpflich-
tet seiIn; eine Partel ist cContumaxX; eın Dritter ıll qals
Intervenlent in einem Prozesse auttreten (CC 1852 93);



696 Triebs, Lose Blätter un anonıschen zeß

eine Partei erheht die Einrede der Befangenheit des Rich-
ters (c der eine andere der prozessualen Einreden
(exceptiones). Die Zwischenurteile SInd ZU sröhten eil
prozessualer Natur. Ks gıbt ber auch Zwischenurteile
materieller Natur Dahin gehören die sogenannten eil-
urteile. der Kläger ag autf 2000; das (Gericht CI -
klärt 1n einem Zwischenurteile, daß der Anspruch quf
1000 begründet sSel. Solche Zwischenurteile sollen dem
Gericht die Arbeit erleichtern. Ks ist klar., daß solche
Zwischenurteile die Natur un Kraft eines. Endurteiles
haben, da ber diesen eil des Anspruches ın dieser
Instanz definıtiv entschieden ist Gegen Zwischenurteile,
welche nıcht die Kraft eines Endurteiles haben, gibt
ach 1880 keine Berufung 1M technischen Sinne,

sSe1 denn, daß Berufung das Endurteil eingelegt
wiırd  ° alsdann ann damıt elıne Berufung das ZwI1-
schenurteil verbunden werden. Berufung im technischen
Sınne bedeutet, daß 1879 angewendet werden kön-
NeCN, insbesondere die Berufungsfirist VOoO zehn agen
sewahrt seın mu (C

Da ach 1837 eine incıdens HU S VO1L-
lıegt, der Prozeß bereits begonnen hat, 91sSO
WENN wenı1gstens eine Zitation bereits VO Richter an-
SCH lst, ist ach kanonischem Recht insoweıt die MÖög-
lichkeıit, eın Zwischenurteil erlassen, beschränkt.

der Rıichter hat sıch, och bevor eine Zitation VOIN
1hm herausgegangen ist, Tür unzuständig erklärt im Ge-
genNsatz der Ansicht der Parteien. Hier legt keine

incıdens VOT, eın Zwischenurteil kann daher nıcht
erlassen werden. In diesem Falle steht der Partei, die
sich beschwert Tühlt, das eCc der Appellation dıe
nächst übergeordnete nstanz (c 1610 Aber
uch dann, WEeNnNn eine incidens 1m gesetzlichen
Sinne egeben ist, ist der Richter nıcht SEZWUNGSECN, diese
Causa incidens durch Zwischenurteil erledigen, er
kann vielmehr ach Abwägung aller Umstände des Fal-
les durch hloßes Dekret die incıdens erledigen;
Ireilich mu 1Im letzteren Kalle 1m Dekret die Motive
seiner Entscheidung sowohl ach der rechtlichen, wWw1e
ach der iaktischen Seite angeben (c Diese dem
Richter durch das (xesetz gebotene Möglichkeit erleich-
tert un beschleunigt sehr den ortgang des Prozesses.
1€ incıdens kann vorgebracht werden entweder
NUr VOoONn einer der Parteien der VOo Promotor der
VO Defepsor.
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{)ie Urteile werden tferner eingeteilt:
ach dem sachlich-rechtlichen Inhalt In Leistungs-

urteile, Feststellungsurteile, Gestaltungsurteile. Diese Fin-
teilung der Urteile entspricht der Finteilung der Klagen
iın Leistungsklagen, Feststellungsklagen un Gestaltungs-
klagen. Die Leistungsurteile enthalten die Verurteilung
des Beklagten einer Leistung. Das Leistungsurteil ent-
hält Zzwel Bestandteile: Die Feststellung, daß der Be-
klagte eine eistung schuldet und annn den Befehl ZUE

Erfüllung der Schuld. der klagt die auf
Wiederauinahme der ehelichen Gemeinschafit, das Urteil
lautet dem Klageantrag entsprechend. In diesem Urteil
ist die Feststellung enthalten, daß eine gültige Ehe Z
vorlhegt, Aaus welcher ach 1128 den (Jatten das Recht,
eZW. die Pflicht AB ehelichen Gemeinschait begründet
ist. Die wırd verurteilt, dıe eheliche Gemeinschait wWwI1e-
der aufzunehmen. uch Zwischenurteile zönnen J .el-
stungsurteile se1ın, D qaul Vorlegung eıner Urkunde.

Feststellungsurteile sınd solche, welche das Bestehen
der Nichtbestehen eines Rechtsverhältnıisses uss

chen, S1€e werden uch deklaratorische : genannt vgl
1552 2) SO VE das Urteil, ob eine Ehe geschlossen

worden ist der nıcht, ob eine tatsächlich geschlossene
Ehe gültig ist der nıicht. Feststellungsurteile sind. 1NS-
besondere die Urteile ber den KEintritt einer latae
sententiae (C 2225 4)

Gestaltungsurteile, uch konstitutıve Urteile genannt,
sind solche, welche eın Recht 1ür die Zukunit NEeEUu be-
ründen. Dahin gehört das Ehescheidungsurteil des bür-
gerlichen Rechts. Es ist eın Irrtum 9 daß das Ehe-
nichtigkeitsurteil eın Gestaltungsurteil mıt rückwirkender
rait sSel (Baumbach 253) Das Ehenichtigkeitsurteil ist
ein Feststellungsurteil, wird festgestellt, daß da-
mals, als die Ehe geschlossen wurde, eine gültige Ehe
nicht geschlossen wurde, daß Iso VOo Anfang keine
ültıge Ehe vorgelegen habe, „matrımon1um aD inıt1o nul-

fulsse“ (© 1134 2) können daher Rechte A4AUS

einer gültıgen Ehe durch das Ehenichtigkeitsurteil nıcht
vernichtet werden, uch nıcht mıiıt rückwirkender Kraft
Das Ehenichtigkeitsurteil ist ber durchaus nıcht WIr-
kungslos, macht Rechte, die während der nıichtı
Ehe gebunden 9 Irel, das Recht, eiıne he

gehen (C 1987einz13 kennt die Leistungsurteile vgl 1873
‚FEUM condemnare‘‘), terner die Feststel ungsurtelle.



698 Triebs, Lose Blätter zum kanonischen Prozeß,.698  Z ;I‘rlgbs!' >HLose’ Biätt'éyzgni vk%momsghe‚n Pr9'2eß.  "Vofi: Gestaltungsurteilen findet sich im C.J.C. keine  Spur.  A  b) In affirmative. und negative. Erstere geben dem  Klageantrag statt; letztere weisen den Klageantrag ab.  Diese Abweisung ist entweder eine absolutio ab instantia  oder absolutio ab actione. Erstere ist eine Prozeßabwei-  sung, d. h. die Klage wird überhaupt nicht angenommen,  a limine abgewiesen, weil eine Prozeßvoraussetzung fehlt.  Im kanonischen Prozeß erfolgt die Abweisung der Klage  durch Dekret (c. 1709). Im staatlichen Prozeß muß auch  hier immer ein Urteil ergehen, sog. prozessuales Urteil. —  Die absolutio ab actione ist Sachabweisung, d. h. das Be-  gehren des Klägers wird durch Endurteil abgewiesen. Es  ist nicht denkbar, daß ein Urteil gleichzeitig richtig Pro-  zeß- und Sachabweisung ausspricht.  c) In kontradiktorische und nichtkontradiktorische.  Bei ersteren hat die eine Partei die Klage erhoben und  sie durch angebotene Beweise zu begründen sich bemüht;  die andere Partei hat der Klage widersprochen und die  Beweise des Gegners zu entkräften versucht.  Nichtkontradiktorische Urteile ergehen, wenn die  Gegenpartei sich am Prozesse nicht beteiligt (sog. Ver-  säumnisurteil), oder wenn die Gegenpartei das Begehren  des Klägers anerkennt (Anerkenntnisurteil), oder wenn  der Kläger auf seine Klage verzichtet (Verzichturteil).  Das Urteil in Ehenichtigkeitsprozessen ist stets kon-  tradiktorisch, weil das bonum commune in Frage steht.  Fine Ehe kann nicht für nichtig erklärt werden bloß des-  wegen, weil die Gegenpartei contumax ist, oder weil die  Gegenpartei das Begehren des Klägers anerkennt; es muß  vielmehr stets Rede und Gegenrede vorangehen, eventuell  muß der Defensor die Gegenrede führen.  Auch der staatliche Eheprozeß schließt jede Partei-  disposition aus, kennt also kein Versäumnisurteil und  kein Anerkenntnisurteil.  9. Nach c. 1869 8 1° kann der Richter ein Urteil in  einer ihm von den Parteien zur Entscheidung vorgeleg-  ten strittigen Sache erst dann fällen, wenn er zur morali-  schen Gewißheit gekommen ist, daß die strittige Sache  so und nicht anders entschieden werden müsse, er muß  sich auf alle nur mögliche Weise bemühen, sich diese  moralische Gewißheit zu verschaffen. Es sei betont, daß  die moralische Gewißheit sich nicht etwa darauf bezieht,  daß eine bestrittene Tatsache wahr ist, sondern der Rich-  ter muß moralisch gewiß sein, daß seine im Urteile zurVon‘ Gestaltungsurteilen findet sıch L1M keif1e
In aflfırmative. und negatıve. Erstere seben em

Klageantrag SLa letztere welsen den Klageantrag ab
Diese Abweisung ist entweder e1ne ahbsolutio a instantıa
der absolutio ah actione. KErstere ist eiıne Prozeßabweil-
SUNS, die Klage wiıird überhaupt nNIC ANSCHOMMEN,

limıne abgewiesen, weıl eine Prozelbvoraussetzung fehlt
Im kanonıschen Prozeß erTfolgt die Abweisung der Klage
durch Dekret (C Im staatlıchen Prozeß mu auch
1er immer ein Urteil EPDCHEM Sos prozessuales Urteil.
Die absolutio ah actıone ist Sachabweisung, das Be-
gehren des Klägers wırd durch Endurteil abgewlesen. Hs
ist nıcht denkbar, daß e1INn Urteil gleichzeitig richtig Pro-
zel- un Sachabweisung ausspricht.

In kontradiktorische un nichtkontradiktorische.
Hel ersteren hat die eIne Parte]l die Klage erhoben un
S1e durch angebotene Beweise begründen sSiıcCch bemüht:;:
die andere Parte] hat der Klage wıdersprochen un dıie
Bewelse des Gegners entkräften versucht.

Nichtkontradiktorische Urteinle ecI ehen, die
(zegenpartei sich Prozesse NnıC. beteilligt (sog \  d  / er.-
säumnısurteil), der WEn die Gegenpartel das Begehren
des Klägers anerkennt (Anerkenntnisurteil); oder WE
der Kläger qaut SselnNne Klage verzichtet (Verzichturteil).Das Urteil In Ehenichtigkeitsprozessen ist SLEeISs kon-
tradıktorisch, weıl das bonum ıIn Frage steht
Kine Ehe annn nNiC TUr nıchtig erklärt werden bloß des-
WESECN, weıl die G(regenpartei contumax ist, der we1ıl die
(zegenpartel das Begehren des Klägers anerkennt;: muß
vielmehr StTeLs ede un Gegenrede vorangehen, eventuell
Mu der Defensor die Gegenrede führen.

Auch der staatliche Fheprozeß schließt jede Partel-
disposition AaUS, kennt Iso eın Versäumnisurteil un
keıin Anerkenntnisurteil.

ach 1869 S 1 ann der Richter e1INn Urte1il ın
eiıner ihm VO  > den Parteien ZUT> Fntscheidung vorgeleg-
ten strıttigen Sache erst annn fällen, WEeNN AT moralı-
schen Gewißheit gekommen ist, daß die strıttige aC

un nıcht anders entschıeden werden müÜsSse, muß
sıch qut alle 1Ur möglıche W eise bemühen, siıch diese
moralische Gewißheit verschafien. Es se1 betont, daß
die moraliısche Gewißheit sıch nıcht etwa darauf bezlıeht,
daß eine bestrittene Tatsache wahr ist,; sondern der ıch-
ter muß moralisch SEewl SEeIN, daß selne 1m Urteile Z
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Beendigung des Prozesses getroflene Entscheidung g-
recht ist.

„Gewıißheilt” wird ' gefordert, genugt Iso nicht
„Wahrscheinlichkeit”, uch nıcht „hohe Wahrscheinlich-
keit.; welche manchmal irrtumlich un irreführend (Te-
wıßheıt genannt wWwITrd. W er selne Ansıcht 1Ur gew1b hält,
ist überzeugt, daß 1es Ansicht wahr ISte die entgegen-
SCSeizte Ansıcht Iso falsch ist, der Wahrheıt nıcht
entspricht; freilich mMu die Möglichkeıt eines rrtums

eben, da Irren menschlich ist W er ber seine AnsıchtQ
bloß Tr Wahrscheinlich hält, glaubt, daß S1€e ehben ULr

eınen Schein der Wahrheiıt habe, der Wahrheıt ähnlich
sel, daß die entgegengesetzte Ansıcht ebenso mehr der
mınder wahrscheinlich sSel; ]1er ist Iso dıe en  n._
gesetzte Meiınung nıcht etwa bloß möglicher Irrtum, SO

ern mehr der minder wahrscheinlich. Bel einem sol-
chen Zweiftfel dari der Richter eın Urteil fällen. Anders
hegt be1l den sogenannten Verschollenheiıtsprozessen,
WO SUMMAa probabilitas mıt certitu do moralıs gleich-
gestellt wird

Die Gewißheıt ist eine physische, ach den
konstanten (zesetzen der Natur jeder Irrtum ausgeschlos-
SC ıst, SEe1 denn, daß ein Wunder vorhegt. Die Gewi1ß-
heıt ist eine metaphysische, ach den etzten Grund-
geselizen des Se1ins eın Irrtum unmöglıch ıst, dı Sache
nıcht Alers sSeın anı Gegenstand der moralischen (1e-
wıßheıt ist das sıttlich freie Handeln der Verhalten der

erhält-Menschen, welche regelmähıg unter gleichen dahern]ıssen in gleicher W eise handeln (mores homınum,
moralische Gewißheit). Bel der moralische Gewißheıt
ist ach der menschlichen Erfahrung eın Irrtum ZW al

I, ber doch unwahrscheinlich,nıcht ausgeschlosse der Regel, nıicht ach der Aus-da Ina  H ım Leben ach
nahme urteilen muß W enn INa ach der Regel urteilt,
trılit INa  b gewÖhnlich as KRichtige. Die moralische Ge-
wißheılt ist dıe geringste Stuftfe der Gewißheıit. Der 1CH=
ter muß ZUL. Fällung seınes Urteiles eiıne solche INOTa-

Lische Gewißheıt haben, die ist also notwendig, genügt
aber uch Im Einzelfalle kann die richterliche Überzeu-
SUunNg aber auch aut physischer Gewißheıt beruhen,
in einem Impotenzprozesse.

ach em Gesagten ist daher 1U die metaphysische
Gewißheıt eıne absolute ID leuchtet e1In, daß d1e Gewiß-
heıt eın kliement des subjektiven Tatbestandes ist, daher



(/00 Triebs, Lose Blätter Zu kanonischen Prozeß.700  Tr1fai)é, Lose VBl_atter— z_u-m_ kal"1"omsch(‘n‚‘n(_‚Prozeß_  'kafi_n man statt *„‘Gevwiß‘heit äuch persönliche Überzeugung  sagen. Auf zwei Dinge sei besonders hingewiesen:  Der Richter braucht nicht zu warten, bis er über  alle Punkte der Klageschrift moralische Gewißheit er-  langt hat. Sobald er überzeugt ist, daß dem Antrage des  Klägers zu entsprechen ist, weil, einer der Klagegründe  mit Gewißheit bewiesen ist, so ist die Sache spruchreif.  Anders ist es bei Weihe- und Ehenichtigkeitsklagen, wo  das Gesetz gleichlautende Urteile zweier Instanzen ver-  langt.  Der Richter muß ferner höchst persönlich die mora-  lische Gewißheit erworben haben, er darf nicht etwa, da  er die Verantwortung scheut, sagen: Ich fälle das Urteil,  obschon ich nicht gewiß bin, daß mein Urteil gerecht ist,  die Sache geht ja  och noch an die höhere Instanz. Der  Richter muß sein Urteil so fällen, als ob durch sein  Urteil der Prozeß definitiv erledigt sel.  10. Nach c. 1869 8 2 muß der Richter sein Urteil  schöpfen aus dem im Verlaufe des Prozesses aufgekom-  menen und in den Prozeßakten niedergelegten Prozeß-  stoff, ganz gleich, von welcher Person (Partei, Promotor,  Defensor, Zeugen, Sachverständiger, Richter usw.) das  Material stammt. Es gilt das bekannte Axiom: quod non  est in actis, non est in mundo. Durch dieses Axiom wird  es dem Richter unmöglich gemacht, Kenntnisse, die er  privatim, also außerhalb des. Prozeßverlaufes weiß,  | für  die Fällung seines Urteils zu verwerten.  Selbstverständlich muß das Material, aus welchem  der Richter sein Urteil schöpft, bewiesen sein, und zwar  bewiesen sein gemäß den Regeln, welche die Prozeß-  ordnung für die einzelnen Beweismittel aufstellt.  Die Norm, daß der Richter ex actis et probatis sein  Urteil schöpfen müsse, wird erklärlich durch die Er-  wägung, daß der Richter im Namen und im Auftrage der  Obrigkeit Recht spricht, nicht als Privatperson. Das Ver-  trauen in die Rechtspflege würde erschüttert werden,  wenn der Richter die Beweise nach seiner Willkür er-  heben und dementsprechend das Urteil fällen dürfte.  Der Satz des c. 1869  2, daß nur das Prozeßmaterial  die Fundgrube für das  rteil des Richters sein darf, ist  ein absolut notwendiger Schutz des Prozesses als eines  im Interesse der Rechtssicherheit und der Rechtsbefrie-  dung obrigkeitlichen Verfahrens. Eine Schwierigkeit kann  aber eintreten in einem Strafprozesse, in dem es sich um  schwere Verbrechen und demgemäß auch um schwerekann man Statt Gewißheit uch persönliche Überzeugung
sagen. Auf Zzwel Dıinge sSel hesonders hingewlesen:

Der Riıichter braucht nıcht ZU warten, Hıs ber
alle Punkte der Klageschrift moralıische (rew1ißheiıt CI-

langt hat Sohald überzeugt ist, daß dem Antrage des
Klägers entsprechen ist, weil einer der Klagegründe
mıt (Gewißheit bewilesen ist, S ist die Sache ruchreil.
Anders ist be]l Weihe- un Ehenichtigkeitsk aAgeCN, WO
das (‚esetz gleichlautende Urteile zweler Instanzen VeLr-
Jan

Der Richter mMUu terner höchst persönlıich die INOTLa-
ische Gewißheit erworben haben, darf nıcht eiwa, da
er die Verantwortung scheut, Ich fälle das Urteıil,
obschon ich nıcht ewı1ß bın, daß meın Urteil gerecht ist,
die Sache geht ja och och die höhere nstanz Der
Kichter IMUu se1ln Urteil 1allen, als ob durch sein
Urteil der Prozeß definitiv erledigt sel

ach 1869 mu der KRıchter sein Urteil
schöpfen AUus dem 1m Verlauftfe des Prozesses aufgekom-

un 1n den Prozeßakten niedergelegten Prozeß-
stoif, SaNz gleich, VOo welcher Person (Partel, Promotor,
Defensor, Zeugen, Sachverständiger, Richter USW.) das
Materı1al stammt Es giult das bekannte Ax1om: quod on
est 1n aclıs, 110  H3 est 1n mundo. Durch dieses Ax1om wırd

dem Rıichter unmöglich gemacht, Kenntnisse, die
privatım, Iso außerhal des Prozeßverlaufes weıß, LUrdie Fällung seines Urteils verwerten.

Selbstverständlich mu das Materı1al, Aaus welchem
der Richter seın Urteil schöpit, bewiesen Sse1nN, un ZWAAar
bewlesen seın gemäß den KRegeln, weilche die Prozeß-
ordnung TÜr die einzelnen Beweismittel au{fstellt.

Die Norm, daß der Richter actıs et probatis sein
Urteil schöpfen mMUSsSe, wIıird erklärlich durch die Eir-
Wagung, daß der Rıchter iIm Namen un 1m Auftrage der
Obrigkeit Recht spricht, N1IC als Privatperson. Das Ver-
irauen ın die Rechtspflege würde erschüttert werden,
WeNnN der Richter die Beweise ach se1ıner iıllkür CI-
heben un dementsprechend das Urteil fällen dürtite.

Der Satz des C. 1869 2 daß NUr das Prozeßmaterial
die Fundgrube 1ür das rteil des Richters sein dartf, ist
eın absolut notwendiger Schutz des Prozesses als eines
1m Interesse er Rechtssicherheit un der Rechtshefrie-
dung obrıgkeitlichen Verlahrens. Eine Schwierigkeit annn
ber eintreten ıIn einem Strafiprozesse, ıIn dem sıch
schwere Verbrechen und emgemä uch schwere
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F  x  T;iébé‚‘  _ Lose .>Biylä’t"t;.i"izür_h kanonischen Prozeß. _  701  8  Strafen handelt. Zwei Möglichk  ä  eiten sind hier zu unterf  scheiden:  a) Titus ist angeklagt;, den‘ Sempronius ermordet zu.  haben. Die Beweisaufnahme ergibt aber, daß Titus den  Mord nicht begangen hat. Der Richter aber weiß zufällig  aus privater Kenntnis, daß Titus doch der Mörder ist.  Diese private Kenntnis muß der Richter hier zurück-  stellen und gemäß c. 1869 8 2 den Titus freisprechen.  Freilich bleibt hier ein Verbrechen ungesühnt, aber der  Schutz des Prozesses ist für das Wohl des Ganzen einy  höheres Gut.  b) Titus ist angeklagt, den Sempronius ermordet zu  haben. Die Beweisaufnahme begründet die Anklage.  Nach c. 1869 8 2 müßte der Richter den Titus verurteilen.  Zufällig aber weiß der Richter aus privater Kenntnis,  daß nicht Titus, sondern Gaius den Sempronius ermordet  hat. Hier wird der Richter von seinem Richteramt zu-  rücktreten müssen und einen Ersatz erbitten müssen. Im  übrigen ist die private Kenntnis ein unsicheres Element. -  11. C. 1869 8 3 stellt für den kanonischen Prozeß  den Grundsatz der sog. freien Beweiswürdigung auf,  d. h. der Richter hat das Recht, die erhobenen Beweise  frei, d. h. nach seinem Gewissen zu würdigen, ihnen volle  oder nicht volle oder überhaupt keine Beweiskraft zu-  zuerkennen. Nur in ganz wenigen vom C. J. C. ausdrück-  lich angeführten Fällen ist diese freie Beweiswürdigung  des Richters eingeschränkt durch sog. gesetzliche Be-  weisregeln. Solche Beweisregeln gebieten dem Richter,  unter gewissen gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzun-  gen einen Beweis als erbracht anzusehen, oder sie ver-  bieten ihm, eine Tatsache für erwiesen anzusehen, sofern  der Beweis nicht in einer bestimmten Weise geführt ist.  Wir haben hier also in dieser grundsätzlichen Regelung  und in den expreß bezeichneten Ausnahmen den alten  Unterschied zwischen materieller und formeller Beweis-  theorie vor uns.  Das römische Recht beruhte auf der materiellen Be-  weistheorie, überließ es also völlig dem Richter, wann er  eine bestrittene Tatsache als bewiesen ansah.  Nach älterem deutschen Recht war der Beweis er-  bracht, wenn bestimmte gesetzliche Erfordernisse erfüllt  waren (formelle Beweistheorie). Man denke an den Eid  der Parteien, sei es Eineid, sei es Eid mit Eideshelfern,  an die Gottesurteile, Zweikampf usw. Die materielle  Beweistheorie bringt Qie Gefahr richterlicher WillkürTriebs, Lose Blätter zum kanonischen Prozeß.F  x  T;iébé‚‘  _ Lose .>Biylä’t"t;.i"izür_h kanonischen Prozeß. _  701  8  Strafen handelt. Zwei Möglichk  ä  eiten sind hier zu unterf  scheiden:  a) Titus ist angeklagt;, den‘ Sempronius ermordet zu.  haben. Die Beweisaufnahme ergibt aber, daß Titus den  Mord nicht begangen hat. Der Richter aber weiß zufällig  aus privater Kenntnis, daß Titus doch der Mörder ist.  Diese private Kenntnis muß der Richter hier zurück-  stellen und gemäß c. 1869 8 2 den Titus freisprechen.  Freilich bleibt hier ein Verbrechen ungesühnt, aber der  Schutz des Prozesses ist für das Wohl des Ganzen einy  höheres Gut.  b) Titus ist angeklagt, den Sempronius ermordet zu  haben. Die Beweisaufnahme begründet die Anklage.  Nach c. 1869 8 2 müßte der Richter den Titus verurteilen.  Zufällig aber weiß der Richter aus privater Kenntnis,  daß nicht Titus, sondern Gaius den Sempronius ermordet  hat. Hier wird der Richter von seinem Richteramt zu-  rücktreten müssen und einen Ersatz erbitten müssen. Im  übrigen ist die private Kenntnis ein unsicheres Element. -  11. C. 1869 8 3 stellt für den kanonischen Prozeß  den Grundsatz der sog. freien Beweiswürdigung auf,  d. h. der Richter hat das Recht, die erhobenen Beweise  frei, d. h. nach seinem Gewissen zu würdigen, ihnen volle  oder nicht volle oder überhaupt keine Beweiskraft zu-  zuerkennen. Nur in ganz wenigen vom C. J. C. ausdrück-  lich angeführten Fällen ist diese freie Beweiswürdigung  des Richters eingeschränkt durch sog. gesetzliche Be-  weisregeln. Solche Beweisregeln gebieten dem Richter,  unter gewissen gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzun-  gen einen Beweis als erbracht anzusehen, oder sie ver-  bieten ihm, eine Tatsache für erwiesen anzusehen, sofern  der Beweis nicht in einer bestimmten Weise geführt ist.  Wir haben hier also in dieser grundsätzlichen Regelung  und in den expreß bezeichneten Ausnahmen den alten  Unterschied zwischen materieller und formeller Beweis-  theorie vor uns.  Das römische Recht beruhte auf der materiellen Be-  weistheorie, überließ es also völlig dem Richter, wann er  eine bestrittene Tatsache als bewiesen ansah.  Nach älterem deutschen Recht war der Beweis er-  bracht, wenn bestimmte gesetzliche Erfordernisse erfüllt  waren (formelle Beweistheorie). Man denke an den Eid  der Parteien, sei es Eineid, sei es Eid mit Eideshelfern,  an die Gottesurteile, Zweikampf usw. Die materielle  Beweistheorie bringt Qie Gefahr richterlicher Willkür701

Straien handelt wWEel Möglichkeıten sSind 1er unter-schel C1Il:

a) Titus ıst angeklagt; den SEMpProNIUS ermordet AA
haben Die Beweisauinahme ergıbt aber, daß Titus den
or nıcht begangen hat Der Rıchter ber weıiß zufällig
AUS prıvater Kenntnis, daß Tıitus doch der Mörder ist.
Diese prıvate Kenntnis muß der Richter j1er zurück-
stellen un gemäßh 1869 den Titus ireisprechen.
Freılich bleibt ler eın Verbrechen ungesühnt, ber der
Schutz des Prozesses ist tTür das Wohl des (1anzen eINhoheres Gut

Titus ist angeklagt, den deEMpPTrONIUS ermordet
haben Die Beweisauinahme begründet die Anklage.
ach 1869 müßte der Richter den Jitus verurteılen.
Zufällig ber weıß der Richter AUSs prıvater Kenntnis,
daß N1C itus: sondern (Jalus den dempron1us ermordet
hat Hier wird der Richter VO  — seinem Rıichteramt
rücktreten mMuUusSsen un einen Eirsatz erbitten mMuUussen. Im
übrıgen ist die prıvate Kenntnis eın unsicheres Element.F  x  T;iébé‚‘  _ Lose .>Biylä’t"t;.i"izür_h kanonischen Prozeß. _  701  8  Strafen handelt. Zwei Möglichk  ä  eiten sind hier zu unterf  scheiden:  a) Titus ist angeklagt;, den‘ Sempronius ermordet zu.  haben. Die Beweisaufnahme ergibt aber, daß Titus den  Mord nicht begangen hat. Der Richter aber weiß zufällig  aus privater Kenntnis, daß Titus doch der Mörder ist.  Diese private Kenntnis muß der Richter hier zurück-  stellen und gemäß c. 1869 8 2 den Titus freisprechen.  Freilich bleibt hier ein Verbrechen ungesühnt, aber der  Schutz des Prozesses ist für das Wohl des Ganzen einy  höheres Gut.  b) Titus ist angeklagt, den Sempronius ermordet zu  haben. Die Beweisaufnahme begründet die Anklage.  Nach c. 1869 8 2 müßte der Richter den Titus verurteilen.  Zufällig aber weiß der Richter aus privater Kenntnis,  daß nicht Titus, sondern Gaius den Sempronius ermordet  hat. Hier wird der Richter von seinem Richteramt zu-  rücktreten müssen und einen Ersatz erbitten müssen. Im  übrigen ist die private Kenntnis ein unsicheres Element. -  11. C. 1869 8 3 stellt für den kanonischen Prozeß  den Grundsatz der sog. freien Beweiswürdigung auf,  d. h. der Richter hat das Recht, die erhobenen Beweise  frei, d. h. nach seinem Gewissen zu würdigen, ihnen volle  oder nicht volle oder überhaupt keine Beweiskraft zu-  zuerkennen. Nur in ganz wenigen vom C. J. C. ausdrück-  lich angeführten Fällen ist diese freie Beweiswürdigung  des Richters eingeschränkt durch sog. gesetzliche Be-  weisregeln. Solche Beweisregeln gebieten dem Richter,  unter gewissen gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzun-  gen einen Beweis als erbracht anzusehen, oder sie ver-  bieten ihm, eine Tatsache für erwiesen anzusehen, sofern  der Beweis nicht in einer bestimmten Weise geführt ist.  Wir haben hier also in dieser grundsätzlichen Regelung  und in den expreß bezeichneten Ausnahmen den alten  Unterschied zwischen materieller und formeller Beweis-  theorie vor uns.  Das römische Recht beruhte auf der materiellen Be-  weistheorie, überließ es also völlig dem Richter, wann er  eine bestrittene Tatsache als bewiesen ansah.  Nach älterem deutschen Recht war der Beweis er-  bracht, wenn bestimmte gesetzliche Erfordernisse erfüllt  waren (formelle Beweistheorie). Man denke an den Eid  der Parteien, sei es Eineid, sei es Eid mit Eideshelfern,  an die Gottesurteile, Zweikampf usw. Die materielle  Beweistheorie bringt Qie Gefahr richterlicher WillkürD 1869 stellt LÜr den kanonıschen Prozeß
den rundsatz der SosS Ireıen Beweiswürdigung aul,

der Rıchter hat das KRecht, die erhobenen Beweise
irel, ach seinem Gewissen würdigen, ıhnen volle
der nıcht volle der überhaupt keine Beweiskrait
zuerkennen. Nur 1n 9anz weniıgen VOIN ausdrück-
ıch angeführten Källen ist diese Irele Beweiswürdigung
des i1CNiers eingeschränkt durch SOS. gesetzliche Be-
weisregeln. Solche Beweisregeln gebiıeten dem KRichter,
unter gewı1ssen gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzun-
geN einen Beweis als erbracht anzusehen, der s1e Der-
hieten ihm, eine Tatsache für erwlesen anzusehen, soflern
der Beweis nıcht 1n einer bestimmten Weise geführt ist
Wır haben ler Iso ın dieser srundsätzlichen Regelung
und 1n den expreß bezeichneten Ausnahmen den alten
Unterschied zwıschen materieller un formeller Bewels-
theorie VOrLr ul  N

Das römische eCc beruhte aul der materiellen Be-
weistheorIle, überließ Iso völlig dem Kichter, Wallllı
eine bestrittene Tatsache als bewlesen ansah.

ach äalterem deutschen eCcC War der Beweis CI-
bracht, WeNnN bestimmte gesetzliche Erfordernisse erfüllt

(formelle Beweistheorie). Man denke den Eıd
der Parteıen, se1l es Fıneld, sSel Euıud mıt KEideshelfern,
A die Gottesurteile, Zweikampf USW. Die materielle
Beweistheorie bringt dıe (zefahr richterlicher Willkür
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m ıt sıch, die ‚ ormale Beweistheorie die Gefahr der Ver-
dunklung der Verkennung der realen W ahrheıt, un
SeizZz deren Stelle bloß eine Jjurıdische Wahrheıt Der
KRıchter kann nämlıich unter dem Druck der gesetzlichen
Beweılsregeln nıcht die vielfachen Sonderumstände eines
konkreten kınzelfalles berücksichtigen. Idie HEUHETEN Pro-
zebordnungen haben dıie Sache geregelt, daß als
Grundsatz die Irele Bewelıswürdigung aufgestellt wurde,
HUr 1ın Salız wenigen, ausdrücklich un erschöpiend
aufgeführten Fällen ist der Richter gesetzliche Bewels-
regeln gebunden. So D die deutsche In S 286
‚„„Cas Gericht hat unter Berücksichtigung des gesamten
Inhaltes der Verhandlungen un des EKrgebnisses einer
etwalgen Bewelsauinahme nach selner Überzeugung
entscheıden, oh eine tatsächliche Behauptung Iür wahr
der IUr nıcht wahr erachten se1l An gesetzliche Be-
weisregeln ist das Gericht 1LUFr in den durch dieses (Jesetz
bezeichneten Fällen gebunden ” Mıt dıeser Regelung der
deutschen stimmt 1869 sachlich voliständig
übereıln.

Der C stellt folgende gesetzliche Bewels-
regeln qutf

a) OÖffentliche Urkunden, Urkunden, welche
VO  e einer  6ffentlichen Behörde innerhalb ihrer Amits-
befiugnı1s In der gesetzlic vorgeschriıebenen KForm AaUS-

gestellt sıind, machen en Beweils ber die ın ihnen
direkt un hauptsächlich bezeugten JTatsachen, eın
kırchlicher Irauschein ber die Tatsache, daß zwıschen
den genannten Personen eine kirchliche Irauung statt-
gefunden hat (nicht ber Nebenumstände, Alter).
Die W ürdıgung des Bewelses, daß die In einer solchen
öffentlichen Urkunde ezeugte Tatsache unrichtig ist, e_

1olgt Irel durch den Kıichter, VOI einer gesetzlichen Be-
weisregel ist 1er keine ede

Wenn dem Rıichter bloß eın Zeugenbeweils Z
Gebote StEe ZULE Bildung selner Überzeugung, eın
derer Beweils (Urkunden, Sachverständige, Indizien USW.),

verlangt 1791 Zwel der Trel Zeugen, welche

Wissen ber eine Sache der eine Tatsache unter
ber jeden Einwand erhaben sınd un welche AaUus e1ge-
Eıd VOL Gericht un welche ın ihren Aussagen
test mı1ıteinander zusammenhängen. Unter „SDache“” ist
verstehen eın körperlicher Gegenstand, welcher Iso mıt
den Sinnen erfiaßt werden kann (Natur, KExistenz, Gr6öße,
Lage USW.), vgl Hier aber ist diese geselzZ-
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liche Beweisregel zugunsten der ireıen Beweiswürdigung
insolern durchlöchert, da der Kıchter, WEeNn der
außerordentliche Wichtigkeit beilegt, der In
der bısherıgen Beweisauinahme Indızıen findet, welche
ihm einen Zweiıltel der Wahrheıit der Zeugenaussage
bereıten, einen volleren Bewels erheben ann.

Das kanonische ec hat die Beweisregel VON den
Zzwel der rel SoS klassıschen Zeugen ausgebildet untier
Bezugnahme qaut das Wort der Hl Schriıtt 68 (H6 duo-

vel trıum esti1um stat WELHE verbum “ (vgl. Dt 1L Ö;
DE 19, 15 Joh Ö, 17)

C) 1791 sagl, daß, WE dem Rıchter bloß Zeu-
SCH qals Beweismiuttel (ebote stehen, eın Zeuge nıcht
genügt (unus test1s, nullus testis). IDER ist dieselbe Bewel1s-
regel, welche alsdann in D nochmals ausdrücklich be-
tont wWIrd. Der Richter dari also, WEeN1) ihm qals Bewels-
muittel überhaupt 1U eın Zeuge Z Verfügung steht, qaut
Grund dieses eıinen Zeugn1sses eın Urteil tällen, mMag der
Zeuge uch och glaubwürdig erschemen. Nur ann
genugt eın Zeuge, dieser L  e Iräger eines öffent-
lıchen Amtes ISt: un ber selıne Amtshandlungen aus-

sagt. eın Piarrer sagt AUS, daß den N getault
habe „ın olcher euge heißt technisch „test1s qualilica-
tus  .6 Die ratıo eg1s hierbeı ist dieselbe, WI1e€e bel der
Beweilskrait der öffentlichen Urkunden

1791 un handeln eben NUur Ol dem einen
Beweismittel, dem Zeugenhbewels, wI1ie die Titelüberschriutlt:
„De testihbus‘“ klar Ze1Ig

Wenn die Parteien darın übereinkommen, daß
durch den VOIN einer der Parteıen f leistenden Kıd der
Prozeß entschieden seın soll, mu der Richter die
durch den Eıd erhärtete Tatsache als wahr annehmen,
( 1834 Parteleneld der Schiedseid). Der Rechts-
gedanke S  Y q die Partelıen ım Interesse des Friedens
qu{i den weıteren Kortgang des Prozesses un qui eine
eiwalge Beruliung sge das VOoO Rıchter qau{t Grund des

verzichtengeleisteten Schiedselides gefällten Urteiles
(C 1880 9) eın Schiedseid geleistet werden soll
der NICHT. äng Sanz VOIN Willen der Partejıen ah
(1uramentum voluntarıum), er dar{i niemals VOR ms
WeESCH auferlegt werden. Freilich mMu der Rıchter die
Vereinbarung der Parteien bıllıgen, das geschieht durch
eın besonderes Dekret.

Dıie NEUGLE Zeit ist dem Parteijeneid feindlich De,
sinnt SO nat die Novelle ZUL deutschen J
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D Oktober 1933 In Anlehnung an die österreichische
L den Schiedseid abgeschalit un ıh ersetzt durch
die Parteienvernehmung, welche regelmäßig uneıdlich ist,
ber uch eıdlich seln annn Die Parteienvernehmung
unterliegt der Irelen Beweiswürdigung des Kıchters Kür
den kanonıschen Prozeß sınd Bedenken den
Schiıedselild ohl aum angebracht. Kinmal handelt
sich hierbeli bloß eine Fres onl prıvalı, ber welche
dıe Parteien veriügen können, einen enthbrannten Streit
hierüber also uch durch Vergleich definıtiv beenden
können. Ferner ber ist un bleibt ach der Auffassung
der Kırche un jedes gottgläubigen, relig1ıösen Menschen
der Eld die höchste un estiestie Verpflichtung, dıe Wahr-
heıt 9 der Mißbrauch des Kıdes ann daran nıchts
andern.

e) Das materielle ecC stellt 1n einıgen Fällen Re-
geln auf, durch welche der Kıchter 1 Prozesse angewle-
SC  — wird, WEeNnNn die Jatsache vorliegt, eine andere Lat-
sache als wahr anzunehmen. Das sSind die Sos Rechts-
vermulungen (praesumptio luris). Die innere Berech-
tıgung 1Ur diese Kechtsvermutungen ist die Krfahrung des
„.ebens Wenn egeben ist, hegt 1n der ege auch

VOTL. 1015 Wenn ach Abschluß der Ehe
die neuvermählten (xatten miıteinander OC-
WeEesen Sind, WIrd der geschlechtliche Vollzug der he
vermutetl, der Rıchter hat iın einem etwalıgen Pro-
ZCSSEC durch das (Gesetz genötigt qls bewlesen anzusehen,
daß die Ehe vollzogen ist Da ber selbstverständlich der
Satz praesumptio cedere veritatlı gilt, mu der
Kichter eventuell den Beweils zulassen, daß TOLZ der
cohabıtatıo die LKhe ausnahmsweise nıcht vollzogen ist.
Dieser Gegenbeweis unterliegt der Irelien W ürdigung des
Richters

Kıne besondere Art der Rechtsvermutung sind die
S08 praesumptiones 1Urıs et de 1ure. uch ler wIırd der
Richter durch das materielle KRecht angewlesen, WEeNNn dıe
Tatsache vorliegt, die Tatsache 1n einem etwalgen
Prozesse als wahr un erwlesen anzusehen. Aber dıe
innere Berechtigung ist 1l1er eine SaNz andere. Die gesetZ-
liche Beweisregel ist 1er ZU Schutze der Rechtsord-
NUunNg, der Ideen und der vitalen Interessen der (Gemeinn-
schait gegeben. der Majorist hat eiNn kirchliches
Benefizium; geht eine Ehe e1n, INnas uch bloß eine
Zivulehe SeIN. Das materielle eC nämlich 188 Il.
enthält 1ür diesen Fall eine praesumptio LUrIS el de lure,
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der Richter wird nämlich angewlesen, 1n einem etwaligen
Prozesse als wahr un bewlesen anzusehen, daß —N aul
sSeIN Benefizium verzichtet habe W ıll die Präsum-
t1on abwehren, genugt nıcht der Bewels, daß T: nıcht
verzichtet habe, sondern mu beweıisen, daß S1C
nıcht verheiratet hat Das ist der indirekte Gegenbeweıs,
\Vo dem 1826 Spricht. EKs ist also nıcht korrekt
SASCNH, daß eine praesumptio 1UTI1S el de 1Ure keinen
Gegenbeweıls zuläßt, sondern INa  en IMNUu ’ daß eine
solche Präsumtion L1UL den 1reKien Gegenbeweıls nıcht
zuläßt, wohl aber den indirekten.
Z 1747 {I1. bedürfen Tatsachen, welche schon

VO dem (G(resetze als wahr präsumıiert werden, keines Be-
welses, vorausgesetzt natürlıch, daß die Präsumtion
nıcht mıt Krfolg bekämpit wird, wW1e€e ben dargelegt ist.

1) Wenn dıe Parteien sıch ber en Schiedseid g_
einıgt haben, schieht der Beweistiührer (Probant) der
anderen Parte1 den K1ıd Z diese ann den Eıd em Be-
weısführer wıieder zurüuckschieben. klagt
den qu{f 100 AaUuSs einem Darlehen. und einmgen sich
auf den Schiedseld. schiıeht dem den E.1d Z daß 61
die 100 nıcht erhalten habe; weıgert sich, den Eıd
leısten, schıeht I3n Der uch nıcht zurück. Solche
Sachlage unterliegt der Irelıen W ürdigung des ıchtlers
Kıne gesetzliche Beweisrege]l wıird ]ler nıcht aufgestelit.
Der Rıchter annn in diesem Verhalten der Gegenparteı
eın Geständnis erblicken un daher den Beklagten er-
urteiılen (c 18396 3). Anders ist CD WE der Bewels-
Tührer, qalso der den zurückgeschobenen Eıd nıcht le1-
stel; annn muß der Rıchter qauf Abweısun der Klage
erkennen (© 1836 4) Das ist gesetzliche ewelsregel.

g) Endlich stellt och 1800 eine gesetzliche
Beweisregel aul Ist nämlich die Echtheit einer IÜr den
Ausgang des Prozesses erheblichen Urkunde zweifelhait,

soll der Rıchter durch Vergleichung der streıtigen
Urkunde miıt unbestritten echten Urkunden (comparatıo
lıtterarum) untier Zuhilfenahme VO Schrittsachverstän-
digen den Zweifel beheben versuchen. Gelingt das
nıcht, soll der Rıchter die betreffende Person, welcher
das Schritftstück zugeschrieben wird, zıt1eren un VeI -

anlassen, VOTL den . Augen des Richters eın Dıktat mıt
elgener and nıederzuschreiben. Wenn der Betreffende
sıch welgert, schreıben, ilt diese W eigerung als
e1INn (zeständniıs der Echtheit, 1a Is die Echtheit dem Be-
treffenden schadet; enn CS muß mıiıt ecC aNngeNOMM

‚, Theol.-prakt. Quartalschrift, ** 1986.
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werden, daß das chreiben abgeiehnt wird, un sich teht
selbhst die Schlinge um den als Jegen. uch 4A44 der
deutschen LB enthält den Rechtsgedanken, daß
schuldhafte (arglistige der {ahrlässige) Vereltelung der
Beweisführung der gelungenen Beweisführung gleich-
STE Das gılt selbstverständlich N1C allgemeın Tür alle
Bewelse, sondern spezle Tür den Urkundenbewels.

1869 regelt den Fall, daß der Richter L
einer Gewıißheit, W1€e S1e 1869 eriordert, nıcht kom-
INeN annn Es ist seline Pflicht, wenn tTür iıhn ein dubıium
LUT1S vorlhıegt, durch Studium, durch Kınholung VO (ut-
achten USW. dieses dubium beheben. Im Noftfalle g1bt
ıhm die Wege A ber eine unsiıchere Rechtsirage
Gewißheit erlangen durch Analogieschlüsse, durch die
herrschende Meınung der Kanonisten, durch dıe Praxis
der obersten römischen Gerichte. Liegt eın dubium acCcil
VOL, mu der Rıchter durch Erweilterung der Beweilis-
auinahme, SOWeılt sıie ihm notwendig erscheıint, dieses du-
1UmM ZU lösen sıch bemühen. JedenfTalls ware
seine Amtspflicht, WL der KHıchter 1n der Erwägung,
daß die Partei och eine weıtere nstanz hat, diese Be-
mühungen scheuen würde. rst dann, WEeNN alle seine
aufrichtigen un ernsten Bemühungen erfolglos bleiben,

also das dubiıium TÜr 1ın unüberwindlich ist, RI
die Norm des K 1869 in Kralit Der KRıchter ann V
den Parteien nıcht „Ich kann ber Streiıt
eine Gewißheit nıcht erlangen, daher kann 1C uch eın
Urteil Lallen‘‘, muß eın Urteil tällen. Wiıe seıne KEnt-
scheidung austfallen soll, sagt 1hm 1869 Wenn der
Kläger seine Behauptung nıcht ın dem Maße beli der Be-
welsauinahme bewılesen hat, daß der Rıchter einer
vollen Gewißheit gelangt ISt: vielmehr der Wahr-
heıt der klägerischen Behauptung un der Berech-
tı1gung des klägerischen Anspruches zweiıleln muß,

bht 1869 die Anweisung, daß der Richter In seinemÜ rteil ausspreche, das eCc des Klägers SLiEe nıcht mıt
moralischer Gewißheit test, daher MUSSeEe der Beklagte
VOoONn em Anspruche des Klägers ireigelassen werden.

ag den au{i Zahlung VOIl 100 Aaus einem
Darlehen; der Kıchter ann AUS der Beweisaufifnahme eine
Gewıißheit nıcht erlangen, daß dem eın Darlehen
egeben habe S o müßte das Urteil lauten auf eine 101
stungsklage hın Liegt. eine Feststellungsklage VOIL, un
annn der Rıchter AaUus der Beweisauinahme keine Gewiß-
heit aufibrıngen, mu er 1n seinem Urteile aussp_rechen‚
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daß die vom Kläger egehrte Feststellung nicht möglich
sel, seine Klage Iso abgewlesen werden MmMUSSe.
A hat mıt einen Kaufvertrag abgeschlossen. ag
quft Nichtigkeıt dieses Vertrages; der Rıchter kommt
zeiner Gewißheit. Das Urteil mu lauten: 99.  1€e€ Nichtig-
keıt des Vertrages steht N1C mıt (G(rewibheıt Fest:) Mehr
dari der Rıchter 1m Urteil nıcht 9 da der Richter
ach der den kanonischen /Zivilprozeß beherrschenden
Verhandlungsmaxime ber das egehren des Klägers
nıcht hinausgehen dari (1udex eal ultra petita DaiL-
tium). Die Ausdrücke sa LG UIM dimittat‘ (Ireilassen), 1869

4, und ‚1 CUHHI absolvere‘“ .reisprechen) 1m 1748
aciore 110 probante, LEUS solvıtur sind AUuSs dem Stra{i-
prozelß herübergenommen.

Gewohnheitsmäßig sıch bel kirchlichen Gerich-
ten eın sogenanntes vorläufiges Urteil eingebürgert,
der Beklagte wurde der VO Kläger begehrten Lel-
stung nıicht verurteilt, wenı1gstens nıicht tür jetzt, USCH-
blicklich nicht, sSe1l denn, daß der Kläger bessere Be-
Wwelse tfür seınen Anspruch später vorbringt. Es hegt ler
also eın edingtes Urteil VOT; ob die Bedingung eintritt,
ist ungew1ß, un bedar{tf eventuell einer erneuten SE-
richtlichen Prüfung. Man nannte dieses vorläufige Urteil
„sententia absolutorı1a KG ab observatıone JucdieH ,

der eklagte wird VOo dem weıteren Fortgang des
Prozesses beireıt (Vgl Lega 923.)

Es annn keinem Zweilel unterliegen, daß eın sol-
ches Urteil ach dem eute unmöglıch ist. 1869

sagt klipp und klar, daß, WEeNN der Rıichter die
moralische Gewißheıt nıcht aufbringen kann, definıtiv

eIrs nıchtauszusprechen habe, daß der Anspruch des Klä
teststehe: 18068 SOWI1Ee 1873 NnENNEN gl Urteil
eine „definitto“ controvers1ae, also eine endgültige Eint-
scheidung des Rechtsstreites. Eın vorläufiges Urteil würde
den Streit 1n der Schwehe lassen un dauernd Unruhe
un Unirieden tıften, W as dem (Geiste des kanonischen
Rechtes durchaus zuwıder 1ıst. Selbstverständlich annn
aber der Beklagte 1n der Berufungsinstanz ach em AN-
ırag des Klägers verurteilt werden, WCNN der Kläger 1n
dieser nstanz bessere Beweise rıng

Eine Ausnahme VO der Regel des 1869 Satz
bilden dıie SOs Causae favorabiıles. Der zahlt ZwWwel
qauf: a) den [AavOor matrımon 11 iın 1014 un b) den favor
fide1 in 1127

45%*
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ad a) A kKlagt die ul Nichtigkeıit der he
Der Richter gewınnt AaUS der Bewelsauinahme (ex

aCÜIs el probatis) volle Gewißheit. eın Urteil IMUu lau-
ien Consiare de nullıtate matrımon11, die Nichtigkeit
der Eihe AB SLE miıt moralischer Gewißheit test, dem
Antrage des Klägers wırd also stattgegeben.

Wenn aber der Rıchter keine volle (G(rewißheit C1 -

langt ıhm uch 1U CIl wirkliches dubium prudens
übrig bleiht zwıingt ıhn das (1esetz 1869 Satz
zugunsten der Ehe EB erkennen Das geschieht
negalıver Form HCO cConstare de nullitate matrımonıl

die Nichtigkeit der Ehe A steht nıcht mıt moralı-
scher Gewıißheıt test also ist dıe Khe R gültig; die
EKheleute MNUSSEN beleinander bleiıben SC enn daß
späteı die khe B S mıt Gewıßheit als nıchtıise bewlesen
würde, SC CS AaUSs demselben Nichtigkeitsgrunde
höheren nstanz SEe1 aus anderen Nichtigkeıits-
srunde wleder der ersten nstanz Der Antrag des
auft Nichtigkeitserklärung SCINeEeTr LEihe miıt der wırd ah-
CN. Fın dubıium prudens ist e1n solches dubium,
welches quti vernünitigen Menschen och Eindruck
macht C1Nn dubium leve wIrd WIC stets, nicht eachte
Eın dubium leve ist CIM solches dem eINn vernünitige1
und gewlssenhafter Mensch keinen Wert beimessen annn
un wird. Der [avoOor matrımonı zZe1 sıch a1soO der
Verschiedenheıiıt der Bewertung der Beweilsauinahme
durch den Richter, IC nachdem X sıch die Nichtig-
keıt Ehe der aqanderen Vertrages handelt. Bel
der Ehe wird der Rıchter EZWUNSCHH, dubio erken-

DIO vinculo matrımon1l, hel jedem anderen Ver-
ra  e mMu sich ach dem Heflexprinzıp dubıo0 PFO
lıhertate riıchten, und ZWar aut Grund ireler Bewels-
würdigung Der (Gırund weshalb das (1esetz den Richteıi
zwıngt dubıo TÜ die Gültigkeit Ehe erkennen.
lıegt darın, daß das (‚esetz dıie kEhe als eiINenN Grundpf{eileı
des Gemeinschaitslebens begünstigt Selbstverständlich
is( daß der KRıchter erst ann au{ Gültigkeit der Ehe CI-

wındlıch IST ann TOlz aller ehrlichen un CI 1-
kennen Kann., das dubium prudens {Ur ihn unüber-

sten Bemühungen das dubium nıcht beheben der [avol
matirımonıuı dient also nıcht eiwa Z Bequemlichkeıt es
Kichters. Dasselbe gılt be1 Weihenichtigkeitsprozessen.
(Vgl JIriebs, Eherecht, 43 11.)

ad Der ungetaufte hat naıt der ungetaulften
gültige Ehe geschlossen. aßt sıch tauten un wıll
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dAe katholische heıraten. Ie ungetauft gebliebene B
wIrd gemäßh A193 interpelliert; die Interpellation tällt
negatıv AaU>; die zuständige kırchliche Obrigkeıt annn
daher erklären, daß die Ehe Z auflösbar ist un
durch die faktısche Eheschließbung E aufgelöst WIrd.
Bel diesem Verfahren en sich ber mancherle1 wel-
tel eingestellt. ob die Interpellationen gesetzmäßıg
erfolgt sınd. 1 weılst die zuständıge kirchliche Stelle
A In dub1ıo0 TUr die Auflösbarkeıt der EKhe Z sich
auszusprechen. Der (Grund 1Ur diese gesetzliche Stellung-
nahme ıst, daß der als „infidelis ONVEIrSUS baptiza-
tus  .. 1n selner Freiheıt die katholische heıraten,
nıcht sehindert werden SOll, das (1esetz begünstigt Iso
1er den christlichen, eEeZW. katholischen Glauben, wel-
cher das höchste (rut TÜr den Menschen ist, nıcht die
he;: er 5} 1n solchem Kalle der Tavor matrımon1
hınter den 1avOor fide1 ZUFrüCK; W1e€e das uch In dem (1e-
setzestexte des 1014 AL Ausdruck OT „„Salvo
praescr1pto ( TD vgl JIriebs, Eherecht TIDA

Roberti (de Drocess1bus, 177) nennt och eine
drıtte favorabilis, nämlich die libertas des AN=-
geklagten, der Richter au  N der Beweisauinahme
keine volle Gewißheıt ber dıie Begründung der Anklage
erlangen annn Diese Auffassung ist irrıs. 2255
sagl, daß eine Straife den Angeklagten 1U VeI-

äng werden kann, WEeNN mıiıt Gewißheıt feststeht, daß
das Delikt VOoO ihm egangen worden ist Von einem
[avOr 1Urıs ist ]ler keine Spur, omm der Satz des
Naturrechtes ZUIN Ausdruck: 1n dubıo PrO BCQ: en Ge-
danke, der 1n der bekannten Präsumtion sıch wıeder-
findet: eINO praesumıtur malus 1S1 probetur.

W enn in einem Prozeß Zzweler Besıtzer den recht-
mäßigen Besıtz dieser Sache der Rıichter AaUus der Bewels-
auinahme keine volle Gewißheıit schöpfen kann, welcher
der beiden Parteıen den Besiıtz zusprechen soll, S

weılst 1869 Satz un 1697 den Richter a
den Besıtz selber vorläufig ungeteilt Jassen, den (Ge-
brauch des Besıtzes aher ach dem Ergebnıs der Bewels-
aufnahme teılen. Selbstverständlich ist diese Regelung
LUL eine provisorische, 111 die Streitigkeıiten vorläufig
E beruhigen.


